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Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Ersatzbestimmung für ein Mitglied des Rates der Kreisstadt Bergheim 
 

Herr Jeremy Jason hat sein Ratsmandat mit Ablauf des 31.03.2022 niedergelegt. Die Listennächste der 

Reserveliste der Partei AfD, Frau Carmen Mohren, hat die Ratsmitgliedschaft gem. § 45 Abs. 6 des 

Gesetztes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG NRW) per Fristablauf 

zum 01.04.2022 erworben.  

 

Aufgrund § 45 KWahlG NRW wird hiermit festgestellt, dass nunmehr Carmen Mohren, Heerstr. 10, 

50126 Bergheim, als Nachfolgerin in den Rat der Kreisstadt Bergheim einrückt.  

 

Die Feststellung der Ersatzbestimmung von Frau Carmen Mohren wird hiermit gem. § 45 Abs. 2 

KWahlG NRW in der derzeit geltenden Fassung öffentlich bekannt gemacht.  

 

Gegen diese Entscheidung können jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet 

zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben sowie 

die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntmachung dieser Feststellung Einspruch 

erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Feststellung gem. § 39 Abs. 1 KWahlG 

NRW für erforderlich halten.  

 

Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

Bergheim, den 07.04.2022 

 

 

 

Bürgermeister Volker Mießeler 

Wahlleiter                                                  
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